
 
Abschlüsse an der AFS 

 
 

Abschlussmöglichkeiten an der Anne-Frank-Schule 

und ihre Mindestanforderungen 

 
 Ohne Abschluss (oH) – Anschlussmaßnahmen: BzB/BVJ, FAuB 

   

 

 

Leistungen: Ø Note 4 (G4 / E5) 
(E-Kurse werden in Abschlussberechnung eine Notenstufe heraufgesetzt, ins Zeugnis 
unverändert übernommen) 

Qualifizierender  
Hauptschulabschluss (HQ): 
- keine E-Kurs notwendig 
- Englischprüfung wird einberechnet 

- Gesamtleistung Ø Note 3,0 

Einfacher  
Hauptschulabschluss (HS): 

- keine E-Kurse notwendig 

- Gesamtleistung Ø Note 4,4 

Anschluss: 
- Jg. 10 (AFS)* 
- 2BFS 
- Ausbildung 

Anschluss: 
- Ausbildung 
- BzB/BVJ 

    

 

 

 

*Übergang in Jg. 10 (AFS): 
- erreichter HQ 
- 2 E-Kurse (1 HF + 1 NF) 
- 9 Schulbesuchsjahre 

 

   

 

 

Leistungen: Ø Note 4 (E4 / G3) 
(G-Kurse werden in Abschlussberechnung eine Notenstufe herabgesetzt, ins Zeugnis 
unverändert übernommen) 

Qualifizierender  
Realschulabschluss (RQ): 
- 2 E-Kurse (1 HF + 1 NF) 
- Leistungen HF (D, M, E) Ø Note 3,0 
- Leistungen NF Ø Note 3,0 
- positives Eignungsgutachten 

Einfacher  
Realschulabschluss (RS): 

- 2 E-Kurse (1 HF + 1 NF) 
- Gesamtleistung 2x Note 3, sonst Ø 

Note 4 

 

Anschluss: 
- allg. GOS 
- BG 
- FOS 
- 2HBFS 
- HHS 
- Ausbildung 
- FSJ/FÖJ 

Anschluss: 
- FOS* 
- 2HBFS 
- HHS 
- Ausbildung 
- FSJ/FÖJ 
- BvB 

    

 

 

 

Versetzung in die gym. Oberstufe (Sek.II) 
- 3 E-Kurse (2 HF + 1 NF) 
- Gesamtleistung Ø Note 3 
- E-Kurse: 1x Note 2; 2x Note 3; sonst 

Note 4 
- G-Kurse: Note 2 

 

 

*Übergang in die Fachoberschule 
- erreichter RS 
- HF-Noten: 3, 3, 4 (orientiert an E-Kurs-

Niveau) 
- G-Kurs-Leistungen mind. Note 3 
- positives Eignungsgutachten 
- Praktikumsvertrag 

 
Anmerkung: 
Wird eine der genannten Bedingungen nicht erfüllt, so können Ausgleichsregelungen angewendet werden; allerdings nur für 
ein Hauptfach und ein Nebenfach. Ein Hauptfach und zwei Nebenfächer oder zwei Hauptfächer können in der Regel nicht 
ausgeglichen werden. Über die Versetzung bzw. die Vergabe eines Abschlusses oder einer Eignung entscheidet die 
Zeugnisnotenkonferenz. 

Nach der VOBGM vom 14. Juni 2005; zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Juli 2018 

9. Klasse 
Hauptschul-

abschluss 

Jg. 10 (AFS) 

10. Klasse 

Realschul-

abschluss 

Jg. 11 

(weiterführende 

Schulen) 

Abgang 


